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fhammr
©ffijielTM ©tgan bes «Äefiaittinenöeteins

©rfdjeiitt jebett 9Jîouat eimitol
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SBag^au§gaffe 7, Sern,
oudi StbomumentS» unb 3nftrtionä=ä[ufträ8t ju liebten finb.»»bin

SScranttoortlidje Acimftton fiir ben raiffenftfjaftlidjcn Seil:
Dr. med. ». gfeffcttBerfl-Jarbt),

Sßribatbogertt für ©eBurtëïjilfe unb ©^näfologie,
«öpitaladcrftrafec 9îr. 52, ©em.

giir ben allgemeinen Seil
grl. fytieba pefiamme, CftcmunBiflen.

JlboimentcntiS :

QaljreS « SIBonnemerttô fît. 4.— für bie ©tfjtreig
4. — für ba§ 3Iu§Ianb plu§ $orto.

Snferate :
©djtnetg unb SluSlanb 40 ©të. pro 1-Çp. Ißetitgetle.

©rö&ere 3Iufträge entfpredjenber Rabatt.

Situait ®ie üerbreefjertfdje ^rudjtabtreiBung. — ©djttetj. $ebammenDerein : gentralöorftanb. — Dîeueintritte — ftranfenfaffe : fronfgemelbete SKitglieber. — Sin«
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vevbve<fyevi\d)e Çrucfjfabfreibung.
ömmer mieber lieft man in ber OageSpreffe

^rojeffen gegen ißerforten, bie fid) ber ber»
ïecfjertfcpen grucptabtreibung fdjulbtg gemacht

wben. Rlancpmal finb es Saien, oft aucp £>eb=

^tttnten ober gar Aerste, bie als Angeflagte
°°r ben ©cfjranfen bes (Berichtes fielen.

3)as neue in Einführung begriffene ©cpmei»
^Afcpe ©trafgefepbucp enthält einige ftrenge
pïtiïel, bie gegen biefe Verbrechen gerichtet
ltn&. ®ie auf mebijinifdjen Anseigen berupenbe
ftï3did)e Unterbrechung ber ©cpmangerfdjaft
|uï Rettung ber Rlutter bor bem ®obe ober

fjpmerenr ©iecptum ift genau umfcprieben.

j
® bürb febem Arste, ber in ben gall fommen

l°jWe, biefe forage 31t erlnägen, borgefdjrieben,
l°lcpe Eingriffe nie borsunepmen, ohne bah
°rper mit einem fompetenten Ar^te je nach

,eï, Art bes mütterlichen Reibens, eine iïonful»
itton abgehalten morben fei, über bie ein

9ettaues RrotofoII aufsufeßen ift. ®aS ©efeß
Rollte einen bon ben Regierungen ber Äantone
e3eichneten Argt als Äonfulenten borfchreiben ;

J'h) mühte ein jolcper ^antonSarjt ja ein
-Phänomen fein, ein Arst, ber auf allen @pe=
wlgebieten ber UJÏebijirt bollftänbig 31: £aufe

Qre nnb in jebem galle mehr Hüffen mühte
ber bepanbelnbe Arst ; benn er mühte ja

afir
^'otri1enhigieit bes Eingriffes feftftellen ober

"lehnen. Vernünftiger märe es, menn bor»
pe1d)rieben märe, eS müßte ein in bent flache,
ettt bas Seiben ber 9)üttter zugehört, befon»
et§ burcpgebilbeter Argt fein ; für Ouberfulofe
tn Suberfulofeffjejiatift mit reifer Erfahrung,
nh für bie übrigen ©ebiete in gleicher 2ßeife
°%bilbete nnb erfahrene Sterbe,

etm
er ^eîe Qe1eRiRen Vorfcpriften finb nicht

a° neu ; fdjon in ben ©trafgefeßbiicpera ber
' Qnt°ne maren biefe Eingriffe berboten ; ja,
» hfurben nicht einmal bie Slusnahmen ber

Stlidh notmenbigen Unterbrechungen gemacht;
L j- 33. mar jeber Eingriff, ber bie Unter»
^,emung ber ©chmangerfchaft bejmedte, im
s.• her gültigen bernifcfjett ©efeße berboten ;

e mebijinifche 333iffenfc£)aft mar bei Slbfaffung
efes ©efeßeS um bie Rütte beS borigen $alms

be
Pis noch nicht fo meit, biefen 9Xft mit

bötigen Sicherheit bornehmen 3U tonnen.
Qriun hat auch bor etrna jmei »fahren ein

i-Jbtfcher llnterfuchungsrichter in jugenblichem

öer e'ne,t 3lrgt, ber nach aHert Regeln
a- ^unft bei einer gefäljrbeten grau bie

j^hbangerfdfaft unterbrochen haüe; her 9lb»

Iii/ '9 an0eflagt, inbem er auf jenes ©efeß

Ob •
3lnf(agetammer bes bernifchen

gi ®r9eüchtes hot allerbingS biefett ©ifercr ^ur
;ohe gemiefen unb ber Unflage feine golqe
Jcgeben.

3iun ift aber bon biefer mebijinifchen Unter»

brechung ftreng ju fcheiben bie Slbtreibung, bie
ohne mebijinifche Unterlagen einfach, toeil eine

grau ober ein sDtäbchen eS münfeht ober gut
bejahlen fann, Eingriffe bornimmt ober mit
©iften barauf ausgeht, bie grucht im ÎDÎutter»
leibe 5U töten, in ber Hoffnung, baS Ei mürbe
bann bon felber abgehen.

©olche Ùbtreiber finb, ganj abgefeljen bon
ihrem gefeßeSmibrigen Verhalten, für bie be»

treffenben iUeäbchert unb grauen gefährlich ;

bies aus bem ©runbe, meil berjenige, ber ge»
miffenloS genug ift, folches ju betreiben, auch
in ber Ausführung ber Abtreibung nicht bie
nötige Sorgfalt ju beobachten pflegt ; faft
immer fommt bei folcfjen ÜAenfchen ein ober
bas anbere 9Aal ein ®obesfall bor, ber nur
ihrem Sreiben sujufchreiben ift.

Auch fonft geraten biete biefer Seute in eine

ganj abfonberli^e ©eifteSberfaffung. ©0 fommt
eS bor, bah eib Arft, ber biefe Vapn befchrit»
ten hot, enblich glaubt, jebe fchmangere grau,
bie ihn auffuçht, felbft menn fie angibt, fie
molle nur tröffen, ob fie in Hoffnung fei,
molle abgetrieben merben. ®a gibt er ihr bann
ohne meitere grage Abtreibungsmittel, bie
nicht nur geeignet finb, bie ©chmangerfchaft 31t

unterbrechen, fonbern bie grau felber fu ber»
giften ; benn jebeS fogenannte AbtreibungS»
mittel tut bieS nur auf bem Umtoege über eine
Vergiftung ber grau, bie bielleicht nicht immer
fofort in Erfcheinuttg tritt, aber ficher fpäter
eine fchmache ©teile im Äörper, meift in ben
Aieren ober ber Seber, hioierläht.

Ober ber Abtreiber geht gleich brit gnftru»
menten bor, inbem er mit einem fo£cf>en ba§
Ei berieft, fo baß bann bie gehlgeburt ein»
tritt. ®aS gefährlichfte babei ift, bah biefer
gemiffenlofe Rlenfch nicht, mie eS feine Pflicht
märe, bafür forgt, baß bie ©ebärmutter bann
auch üürflich leer mirb, maë eben richtig nur
in einem ©pital unter ber nötigen Affiften3
bon äßartperfonal gefchepen fann, fonbern er
überläht es ber Aa'tur, bie oft nicht bamit su
Eube fommt, fo baß hochömbige Vlutberlufte
unb oft auch gnfeftionert bes furüd'gebliebenen
abgeworbenen Eiteiles bie golge finb ; baburdh
merben bie grauen, bie fid) ihm anbertrauen,
fdjmer gefchäbigt, oft auch bom Seben 311m
®obe beförbert.

®a alle biefe 9Aanipulationen heimlich ge»

fdjeljen müffen, meil ber Abtreiber ja baS Ve»

muhtfein bom Verbrecherifchen feiueS ®reibenS
hat, fo macht er biefe Eingriffe in ber Sprech»
ftunbe. ®ann läht er bie grauen, bie itnbe»
bingt nach fo einer Operation inë Vett ge»

hören, 31t gujj nach .'paitfe gehen, maS fch'ovt

ein erfter ©Rritt 31m gnfeftion fein fann. Oberer

legt sunädhft einen Ouellftift ein, ber burch

bie grau ohne antifeptifche Vorficpt am näch»

ften Sage perauSgesogen merben foil, unb mit
biefem ©tift in ber ©ebärmutter fepieft er fie
peim.

9Ait irgenb einer ©emiffenpaftigfeit, bie ja
bie erfte Rflicpt beê ArsteS ift, pat biefes Vor»
gepen rtiepts mepr 31t tun.

©elbftberftänblicp mirb bon biefen Seuten
niemals eine .Üonfultation mit einem Kollegen
abgehalten ; alles gefepiept auS eigener üAacpt»
bollfommenpeit. ®ann bor ©eriept rebet er fiep
mit Spiegelfechtereien perauS : Er hätte ben
grauen feine Soften mit ber Äonfultation
maepen mollen, alle Aerste, bie ^îonfultationen
berlangten, riefen einfach einen befreunbeten
Arst perbei, ber blinblingS fein EinberftänbniS
gebe unb bieS mit einem 3eugniS beftätige. @0

befepmupt er fein eigenes Aeft. Eine anbere
AuSrebe ift bie fogenannte fosiale Anseige:
®ie grauen feien 31t arm, um noep ein Hinb
31t paben; er maepe alles in ber ©preepftunbe,
um Soften 3U fparen; babei herfallen biele in
langbauernbe Üraufpeit ober müffen fcpliejj»
lief) sulept bon anberen Aersten gerettet mer»
ben, maS sufammen biel mepr foftet, als menn
ber Eingriff, menn er hürflicp nötig gemefen
märe, in einer gut eingerichteten ßlinif auS»

gefitprt morben märe. ®ann ift eS boep grotesf,
einem merbenben .lünbe baS Seben absufpre»
(pen, meil feine Eltern gegenmärtig etmas
Riüpe paben burepsufommen, mo boep peute
bie bielen gürforgeftellen ba finb, um folepen
Seuten beisuftepen.

SBas bie ©epmangerfepaft bei unberpeirateten
DAäbcpen betrifft, fo pat aitcp pier ber Ab»
treiber fein Aeipt einsugreifen. ES ift smar oft
fo, baff baS fepmanger gemorbene SAäb^en bie
fogenannte „©cpanbe" füreptet. Aber mo ift
benn peute biefe ©cpanbe 3U fpüren? 3Ait
nicptS finbet fid) bie Umgebung unb auep bie
gamilie fo rafcp ab, mie mit einem unepe»
lidjen Üinbe. gep möcpte nur smei Veifpiele
mitteilen. Vor gapren fam ein SAäbcpen 3U
mir, bie fepmanger mar ; icp rebete ipr 3U,
bies ber ÜAutter mitguteilen. @ie fagte : „Oer-
Vater feplägt miep tot, menn er eS erfäprt."
®er Vater aber pat fie niept totgefcplagen,
unb als icp eÜoa ein gapr fpäter megen
üranfpeit 31t ipr gerufen mürbe, patte ipre
SAutter bas Änäblein auf bem Arme unb
fagte mir: „.Sperr ®oftor, fepen Sie, baS ift
unfer ©onnenfepein !" Ein anbereS iOiäbcpen
ging in ber smeiten .fpälfte iprer ©djmanger»
fepaft in eine anbere ©tabt. ®ort gebar fie,
aber bas Älnb lebte niept. Als fie mieber su»
rüdfam, fuepte fie miep auf unb erjäplte mir
bieS unter peißen ®ränen : fie pätte baS Uinb
um jeben RreiS paben mollen unb mar- gans
unglüdücp über feinen ®ob.

®ieS ift bas natürliche Empfinbeit beS
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Die verbrecherische Fruchtabtreibung.
Immer wieder liest man in der Tagespresse

Prozessen gegen Personen, die sich der ver-
recherìschen Fruchtabtreibung schuldig gemacht

Mben. Manchmal sind es Laien, oft auch
Hebammen oder gar Aerzte, die als Angeklagte
vor den Schranken des Gerichtes stehen.

Das neue in Einführung begriffene Schweinische

Strafgesetzbuch enthält einige strenge
Artikel, die gegen diese Verbrechen gerichtet
Md. Die auf medizinischen Anzeigen beruhende
Etliche Unterbrechung der Schwangerschaftà Rettung der Mutter vor dem Tode oder

schwerem Siechtum ist genau umschrieben.

^ wird jedem Arzte, der in den Fall kommen
n'ie, diese Frage zu erwägen, vorgeschrieben,
Mlche Eingriffe nie vorzunehmen, ohne daß
Mher mit einem kompetenten Arzte je nach
^ Art des mütterlichen Leidens, eine Konsul-
atwn abgehalten worden sei, über die ein

Mnaues Protokoll aufzusetzen ist. DaS Gesetz
vollte einen von den Regierungen der Kantone
^Zeichneten Arzt als Konsulenten vorschreiben;

müßte ein solcher Kantonsarzt ja ein
Phänomen sein, ein Arzt, der auf allen
Sperrgebieten der Medizin vollständig zu Hause
re und in jedem Falle mehr wissen müßte

Is der behandelnde Arzt; denn er müßte ja

à Notwendigkeit des Eingriffes feststellen oder
olehnen. Vernünftiger wäre es, wenn

vorschrieben wäre, es müßte ein in dem Fache,
ein das Leiden der Mutter zugehört, beson-
ers durchgebildeter Arzt sein; für Tuberkulose
î" Tuberkulosespezialist mit reicher Erfahrung,
M fur die übrigen Gebiete in gleicher Weise
"^gebildete und erfahrene Aerzte.
,^ber diese gesetzlichen Vorschriften sind nicht
IM neu; schon in den Strafgesetzbüchern der
' ^"îone waren diese Eingriffe verboten; ja,
" Wurden nicht einmal die Ausnahmen der

ztlich notwendigen Unterbrechungen gemacht;
r 4 war jeder Eingriff, der die Unter-
h.^wung der Schwangerschaft bezweckte, im
Wher gültigen bernischen Gesetze verboten;
e wedizinische Wissenschaft war bei Abfassung
ftes Gesetzes um die Mitte des vorigen Jahr-

h
erts noch nicht so weit, diesen Akt mit

^ nötigen Sicherheit vornehmen zu können,
hp^ìftn hat auch vor etwa zwei Jahren ein
n^wscher Untersuchungsrichter in jugendlichem
dâ ^fer einen Arzt, der nach allen Regeln
s- Kunst bei einer gefährdeten Frau die

^ Sängerschaft unterbrochen hatte, der Ab-
bi> angeklagt, indem er auf jenes Gesetz

Db ^ìe Anklagekammer des bernischen
Gerichtes hat allerdings diesen Eiferer zur

gewiesen und der Anklage keine Folge
'^gebeu.

^un ist aber von dieser medizinischen Unter¬

brechung streng zu scheiden die Abtreibung, die
ohne medizinische Unterlagen einfach, weil eine

Frau oder ein Mädchen es wünscht oder gut
bezahlen kann, Eingriffe vornimmt oder mit
Giften darauf ausgeht, die Frucht im Mutterleibe

zu töten, in der Hoffnung, das Ei würde
dann von selber abgehen.

Solche Abtreiber sind, ganz abgesehen von
ihrem gesetzeswidrigen Verhalten, für die
betreffenden Mädchen und Frauen gefährlich;
dies aus dem Grunde, weil derjenige, der
gewissenlos genug ist, solches zu betreiben, auch
in der Ausführung der Abtreibung nicht die
nötige Sorgfalt zu beobachten Pflegt; fast
immer kommt bei solchen Menschen ein oder
das andere Mal ein Todesfall vor, der nur
ihrem Treiben zuzuschreiben ist.

Auch sonst geraten viele dieser Leute in eine

ganz absonderliche Geistesverfassung. So kommt
es vor, daß ein Arzt, der diese Bahn beschrit-
ten hat, endlich glaubt, jede schwangere Frau,
die ihn aufsucht, selbst wenn sie angibt, sie
wolle nur wissen, ob sie in Hoffnung sei,
wolle abgetrieben werden. Da gibt er ihr dann
ohne weitere Frage Abtreibungsmittel, die
nicht nur geeignet find, die Schwangerschaft zu
unterbrechen, sondern die Frau selber zu
vergiften; denn jedes sogenannte Abtreibungsmittel

tut dies nur auf dem Umwege über eine
Vergiftung der Frau, die vielleicht nicht immer
sofort in Erscheinung tritt, aber sicher später
eine schwache Stelle im Körper, meist in den
Nieren oder der Leber, hinterläßt.

Oder der Abtreiber geht gleich mit Instrumenten

vor, indem er mit einem solchen das
Ei verletzt, so daß dann die Fehlgeburt
eintritt. Das gefährlichste dabei ist, daß dieser
gewissenlose Mensch nicht, wie es seine Pflicht
wäre, dafür sorgt, daß die Gebärmutter dann
auch wirklich leer wird, was eben richtig nur
in einem Spital unter der nötigen Assistenz
von Wartpersonal geschehen kann, sondern er
überläßt es der Natur, die oft nicht damit zu
Ende kommt, so daß hochgradige Blutverluste
und oft auch Infektionen des zurückgebliebenen
abgestorbenen Eiteiles die Folge sind; dadurch
werden die Frauen, die sich ihm anvertrauen,
schwer geschädigt, oft auch vom Leben zum
Tode befördert.

Da alle diese Manipulationen heimlich
geschehen müssen, weil der Abtreiber ja das
Bewußtsein vom Verbrecherischen seines Treibens
hat, so macht er diese Eingriffe in der Sprechstunde.

Dann läßt er die Frauen, die unbedingt

nach so einer Operation ins Bett
gehören, zu Fuß nach Hanse gehen, was schon
ein erster Schritt zur Infektion sein kann. Oder
er legt zunächst einen Quellstift ein, der durch

die Frau ohne antiseptische Vorsicht am nächsten

Tage herausgezogen werden soll, und mit
diesem Stift in der Gebärmutter schickt er sie

heim.
Mit irgend einer Gewissenhaftigkeit, die ja

die erste Pflicht des Arztes ist, hat dieses
Vorgehen nichts mehr zu tun.

Selbstverständlich wird von diesen Leuten
niemals eine Konsultation mit einem Kollegen
abgehalten; alles geschieht aus eigener
Machtvollkommenheit. Dann vor Gericht redet er sich
mit Spiegelfechtereien heraus: Er hätte den
Frauen keine Kosten mit der Konsultation
machen wollen, alle Aerzte, die Konsultationen
verlangten, riefen einfach einen befreundeten
Arzt herbei, der blindlings sein Einverständnis
gebe und dies mit einem Zeugnis bestätige. So
beschmutzt er sein eigenes Nest. Eine andere
Ausrede ist die sogenannte soziale Anzeige:
Die Frauen seien zu arm, um noch ein Kind
zu haben; er mache alles in der Sprechstunde,
um Kosten zu sparen; dabei verfallen viele in
langdauernde Krankheit oder müssen schließlich

zuletzt von anderen Aerzten gerettet werden,

was zusammen viel mehr kostet, als wenn
der Eingriff, wenn er wirklich nötig gewesen
wäre, in einer gut eingerichteten Klinik
ausgeführt worden wäre. Dann ist es doch grotesk,
einem werdenden Kinde das Leben abzusprechen,

weil seine Eltern gegenwärtig etwas
Mühe haben durchzukommen, wo doch heute
die vielen Fürsorgestellen da sind, um solchen
Leuten beizustehen.

Was die Schwangerschaft bei unverheirateten
Mädchen betrifft, so hat auch hier der
Abtreiber kein Recht einzugreifen. Es ist zwar oft
so, daß das schwanger gewordene Mädchen die
sogenannte „Schande" fürchtet. Aber wo ist
denn heute diese Schande zu spüren? Mit
nichts findet sich die Umgebung und auch die
Familie so rasch ab, wie mit einem unehelichen

Kinde. Ich möchte nur zwei Beispiele
mitteilen. Vor Jahren kam ein Mädchen zu

.mir, die schwanger war; ich redete ihr zu,
dies der Mutter mitzuteilen. Sie sagte: „Der
Vater schlägt mich tot, wenn er es erfährt."
Der Vater aber hat sie nicht totgeschlagen,
und als ich etwa ein Jahr später wegen
Krankheit zu ihr gerufen wurde, hatte ihre
Mutter das Knäblein auf dem Arme und
sagte mir: „Herr Doktor, sehen Sie, das ist
unser Sonnenschein!" Ein anderes Mädchen
ging in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft

in eine andere Stadt. Dort gebar fie,
aber das Kind lebte nicht. Als sie wieder
zurückkam, suchte sie mich auf und erzählte mir
dies unter heißen Tränen: sie hätte das Kind
um jeden Preis haben wollen und war. ganz
unglücklich über seinen Tod.

Dies ist das natürliche Empfinden des
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3BeibeS ; benn Mutter ju merben, ift fein
eigentlicher 33eruf, ber allein es ganj erfüllen
kann unb ber allein für fie ben ©inn bes
ÖebenS barftellt. Sie ganje ©acße ber uneße*
liehen ©eburt ift eine ©rfinbung ber Religio»
nen, unb babei bergißt bie cßriftlicße Religion,
bie bie unehelich ©efeßmängerten berbammt,
baß ber ©tifter biefer Sieligion felber nicht in
einer ©he geboren tourbe. 2Benn einmal bie
©efellfcßaft biefe heuchlerifche ©tellungnahme
aufgeben mürbe unb alle Kinber, ob ehelich
ober unehelich gezeugt, als öolle ©efellfcßafts*
glieber anerkennen mürbe, fo fönnte biel lln=
heil bermieben loerben.

93or bielen fahren hat in Slarau eine grau
Mühlberg=@utermeifter ben 33orfcßIag gemacht,
es fei jeber unehelichen Mutter bas Stecht ju
erteilen, fich „grau" ju nennen. ®iefer ©ßrem
titel fei ihr als Mutter gujuerfennen. ®ie
@ad)e blieb meines ÏBiffens bann fteden ; aber
es liegt ein tiefer ©inn barin, unb es märe
gut, menn biefe ©emoßnßeit fid) ausbreiten
mürbe.

97o«ß beffer aber märe es, menn jebe Mutter
als folche, bie bem ©taate neue Bürger fc^enft,
gleicher ©ßre teilhaftig mürbe, gleichgültig ob

fie in ober außer ber ©he 9D7utter getoorben
märe.

®iefe gbeen merben manchen meiner üefe=
rinnen als rebolutionär erfd)einen ; aber alle
folcßen gbeen finb bieS am Slnfang, man muß
fid) nur baran gemöhnen. ©S ift immer noch
beffer, menn uneheliche Einher 51t braben Mem
fchen erlogen merben, als menn ehelich erzeugte
fd)on nach menigen fahren ihre ©Itern feßei*
ben fehen müffen unb nun ein haltlofeS ©a=
fein jünfeßen jtoei gegnerifchen ©Itern führen
müffen.

21ber alle biefe 53orfcf)läge finb, fo gut fie
fein mögen, nur bann bon 3ßert, menn ber
©rnft ber ganzen Slngelegenßeit febem außer*
ehelichen SSater unb jeber außerehelichen Mut*
ter ganj bemußt ift, menn für baS Kinb in
unb außer ber ©he baS nötige 33erantmortungs=
gefügt borhanben ift. S)ieS ift eine ©ache ber
©rjießung ber gugenb beiber ©efcßlecßter. ®ie
ganje grage ber ©efcßlecßtlicßteit muß bon
ernftljaften ©rgießern ber gugenb fo erläutert
merben, baß fie bie ungeheure îragtoeite ber
©rgeugung neuer Menfcßen erfennen unb bie
SSerantmortung bafür frenbig übernehmen körn

nen, bann mirb es auch um bie grüßergießung
ber Einher beffer fteljen. 35enn ber ©eift ift
eS, ber lebenbig macht

Jtßnitij. Jjebaittmnuierntt

Zentraloorstatia.
33on feßt bielen neu eingetretenen Mit*

g liebem fteßen immer nod) bie Stngaben
über Sßerfonalien unb bie KrantenkaffeauS*
toeife aus. 3öir müffen fie nochmals bringenb
erfudjen, uns boeß rafchmöglichft Slnttoort
auf unfer Säkular äu geben, ©s erfeßmert
uns unfere Slrbeit ungemein, menn uns bie

Mitglieber leine eingaben machen unb über*

haufü keine Slntmort geben. ©S ift mtmöglid),
baß ein 93orftanb feinen Pflichten nachkommen
kann, menn ißn bie Mitglieber nidjt unter*
ftüßen bureß prompte 93eantmortung ber ge=

ftellten gragen.
2öir miebetßolen nocßmals unfere SSitte Dom

Dktober um rafcßmöglicßfte ©rlebigung ber

jjenbenten Mitteilungen, gn 6 SBoeßen ift
tBorftanbsmecßfel, unb bis baßin möchten mir
reinen Xifdß ßaben. ®onft bleibt unS nichts
anbereS übrig, als bie Säumigen in
ber §ebammen=3citung bekannt $u
geben. kollegialen ©rüßen

gür ben gentralborftanb :

®ie Sßräfibentin : S)ie ©ekretärin:

g. ©lettig. grau 9t. Kölla.

97r. 13 a

97r. 2a

9er. 33 a

9er. 14 a

9er. 21a

97t. 32 a

„ 34 a

„ 38 a

„ 54 a

„ 55 a

„ 56 a

„ 57 a

9 t r. 9 a

„ 10 a

„ IIa
„ 12 a

©eien

9îeu*©intritte :

©eftion g r i b 0 u r g :

: Mme. Anna Chuard-Ischer, Morat.

Sektion © 0101 h u r n :

: grl. 9îofa Mariß, ©riirtbacl).

Sektion ©t. ©allen:
: grl. .ftanni gung, ÜBattmil.

©ektion ©raubünben:
: grau 997. Silbertin, Möns.

©ektion 91 arg au:
: grl. §anna 33oßßarbt, 9larau

(KantonSffntal).

©ektion äßallis :

: grau @. 3Billifch=^auber, 2läfd).
: grau £>. SBercßtolb * Slntßamatten,

©talben.
: grl. 2). flatter, bedingen.
: Mme. Lambiel, Riddes.
: Mme. Moulin, Vollèges.
: Mme. Hélène Favre, Grone.
: Mme. Gabioud, Martign^

Sektion 33 a f e 11 a n b :

: grau 33ögtli, 9lugft.
: grau 97otß, ^ßratteln.
: grau 33raun, ülllfcßmil.
: grau 29E)omartn, Strbolbsmil.
Sie uns herglid) milttommen

$)er gentralborftanb.

Krankenkasse.
Krankgemelbete Mitglieber:

grau ©mma gimmerntann, 21u/©t. ©allen
grau 33ifd)of, Krabolf
grau SBßß, Sullikon
grau 33inkert, 33aben

grau Marie Voller, ©amS
grau gof. Sßibmer, MoSnang
grau Mina Uebelßart, SBelfchenroßr
grau 91Iice §immelberger, §eriSau
grau Meier*33ußlinger, 33ublikon
grau 3u&er, ©ourrenblin
©eßmefter Slnna MäuSli, Sangentßal
grau £Iara ^aubenfchilb, 97ieberbif>f>

grau ©ßgaj, 33leienbacß
grau 3öirtß=@eiler, MeriSßaufen
grau Sina Keßler, ©iebnen
grau 33rnnner, lifter
grau fiugentobler, ,3ütiih
grau ^5irth=§auSammann, llnterftamiußeim
Mme. Julie Burnand, Prilly
grau 33erta S5iener, gifcßental
grau ^koeßer, Säuffeien
grau ^oeßreutener, ^eriSau
grl. $atß. ©tecker, $arafß
grau ©üggi, ©reneßen
grau ©loor, 33irr

grau -öäfeli, llnterentfelben
grau §eim, 9ieuenborf
grau Sang, J3faffnait
grau ©life grauenfelber, 9tüti (^itrieß)
grau l'oitife 33ößler, iSußnang

9lngemelbete SSöcßnerinuen:
grau Mina ©tuber, ©berbueßfiten
grau Miiller=93enkert, jpäggenfchmil
grau ©life ©omig, 9taron

97 e u e i n t r i 11 :

Sïtr. 97r. 278 grl. goßanna ©iegentßaleb
97eitenegg (Danton 3^ern).

©eien ©ie uns ßer^Iid) milltommen

Sie SkratifctifaffckommiffioH itt 3öintertl)iW:

grau 91deret, ißräfibentin
grau ©. §errmann, ßaffierm
grau ©eßmager, Slktuarin

ïobôsan3«igc.
9lm 12. Oltoßer ftarb in 3oIliBofcn im 3llter

bon 70 Saßren,

fräulcin Carolins <Pack>e

SCSir BetDaßren ber lieben ©nijdjlafenen eilt

eßrenbeS Stnbenten.

®ie ÄranEentalfefommtHton.

,trankenkaffe=97oti^.
©S ßat noeß immer Mitglieber, bie iti^

begreifen toollen, baß am ©nbe jeben Monat®
ein ©rneuerungSjeugnis eingefanbt loerbß11

muß.
2Hfo nocßmals möchte icß fagen: SBetH1

tcß kein ©rneuerungSjeugniS erßaltG
kann icß kein ^rankengelb auS^aßl«^'

grau ©. Herrmann, Äaffieii11'

Vereinsnacbricbfen.
Sektion 2lf)f)enäell, Unfere -bauhtoerfanm1'

lung, öerbunben mit ber ©afcßenretoifion, ma11

gut befueßt.
$errn Dr. ©ggenberger mödjten toir unf^,11

beften S)ank auSfhrecßen für feine Müße, btß

er mit uns Hebammen ßat. ©benfallS öie^11

S)ank ber tit. ©anitätSkommiffion, bie unS t5t

freunblicßer Sßeife bureß .©errn Dr. £ûrfteiacï
bie 9teifefßefen bergütete.

©S toirb bekannt gegeben, baß in gukuitf'
alle Kolleginnen in ißrem 33e3irtSfjntaI
25ßroäentige ©cßmefelfäitre famt fterilem ^ber jur SeSinfektion ber ^anbfeßuhe, fomie bü

9lugentroßfen gratis abßolen können.
©rfreulicßerloeife konnten mir ^mei jurtge

Kolleginnen in unfern 33erein aufnehmen, ab^
leiber mar and) ein SluStritt ju berjeießnen-

"'"'""in** I

Stillende Mütter sorgen
rechtzeitig für den
Neuaufbau ihrer Kräfte mit

In jeder Apotheke Fr. 7.50 (1000 Gr.)

Nadolny Laboratorium, Aktien-Gesellschaft, Basel

K 5233 B 3303

100 Die Schweizer Hedamme Nr. U

Weibes; denn Mutter zu werden, ist sein
eigentlicher Berns, der allein es ganz erfüllen
kann und der allein für sie den Sinn des
Lebens darstellt. Die ganze Sache der unehelichen

Geburt ist eine Erfindung der Religionen,

und dabei vergißt die christliche Religion,
die die unehelich Geschwängerten verdammt,
daß der Stifter dieser Religion selber nicht in
einer Ehe geboren wurde. Wenn einmal die
Gesellschaft diese heuchlerische Stellungnahme
aufgeben würde und alle Kinder, ob ehelich
oder unehelich gezeugt, als volle Gesellschaftsglieder

anerkennen würde, so könnte viel Unheil

vermieden werden.
Vor vielen Jahren hat in Aarau eine Iran

Mühlberg-Sutermeister den Vorschlag gemacht,
es sei jeder unehelichen Mutter das Recht zu
erteilen, sich „Frau" zu nennen. Dieser Ehrentitel

sei ihr als Mutter zuzuerkennen. Die
Sache blieb meines Wissens dann stecken? aber
es liegt ein tiefer Sinn darin, und es wäre
gut, wenn diese Gewohnheit sich ausbreiten
würde.

Noch besser aber wäre es, wenn jede Mutter
als solche, die dem Staate neue Bürger schenkt,
gleicher Ehre teilhaftig würde, gleichgültig ob

sie in oder außer der Ehe Mutter geworden
wäre.

Diese Ideen werden manchen meiner
Leserinnen als revolutionär erscheinen? aber alle
solchen Ideen sind dies am Anfang, man muß
sich nur daran gewöhnen. Es ist immer noch
besser, wenn uneheliche Kinder zu braven Menschen

erzogen werden, als wenn ehelich erzeugte
schon nach wenigen Jahren ihre Eltern scheiden

sehen müssen und nun ein haltloses Dasein

zwischen zwei gegnerischen Eltern führen
müssen.

Aber alle diese Vorschläge sind, so gut sie

sein mögen, nur dann von Wert, wenn der
Ernst der ganzen Angelegenheit jedem
außerehelichen Vater und jeder außerehelichen Mutter

ganz bewußt ist, wenn für das Kind in
und außer der Ehe das nötige Verantwortungsgefühl

vorhanden ist. Dies ist eine Sache der
Erziehung der Jugend beider Geschlechter. Die
ganze Frage der Geschlechtlichkeit muß von
ernsthaften Erziehern der Jugend so erläutert
werden, daß sie die ungeheure Tragweite der
Erzeugung neuer Menschen erkennen und die

Verantwortung dafür freudig übernehmen
können, dann wird es auch um die Früherziehung
der Kinder besser stehen. Denn der Geist ist
es, der lebendig macht!

Schweiz. Heliammeiwerein

lentralvorstana.
Von sehr vielen neu eingetretenen

Mitgliedern stehen immer noch die Angaben
über Personalien und die Krankenkasseausweise

aus. Wir müssen sie nochmals dringend
ersuchen, uns doch raschmöglichst Antwort
aus unser Zirkular zu geben. Es erschwert
uns unsere Arbeit ungemein, wenn uns die

Mitglieder keine Angaben machen und
überhaupt keine Antwort geben. Es ist unmöglich,
daß ein Vorstand seinen Pflichten nachkommen
kann, wenn ihn die Mitglieder nicht
unterstützen durch prompte Beantwortung der
gestellten Fragen.

Wir wiederholen nochmals unsere Bitte vom
Oktober um raschmöglichste Erledigung der

Pendenten Mitteilungen. In K Wochen ist
Vorstandswechsel, und bis dahin möchten wir
reinen Tisch haben. Sonst bleibt uns nichts
anderes übrig, als die Säumigen in
der Hebammen-Zeitung bekannt zu
geben. Mit kollegialen Grüßen!

Für den Zentralvorstand:
Die Präsidentin: Die Sekretärin:

I. Glettig. Frau R. Kölla.

Nr. Ilia

Nr. La

Nr. lilia

Nr. 14 a

Nr. 21 u

Nr. à
„ li4 a

„ là
„ 54 a

„ 55 a

„ 56 a

„ 57 a

Nr. 9 a

„ 1«a

„ 11a

„ 12 a

Seien

Neu-Eintritte:

Sektion Fribourg:
: iVIme. àna Lkuarck-àlier, IVlorat.

Sektion Solothnrn:
: Frl. Rosa Maritz, Trimbach.

Sektion St. Gallen:
: Frl. Hanni Jung, Wattwil.

Sektion Graubünden:
: Frau M. Albertin, Mons.

Sektion Aargau:
: Frl. Hanna Boßhardt, Aarau

(Kantonsspital).

Sektion Wallis:
: Frau S. Willisch-Lauber, Täsch.
: Frau H. Berchtold-Anthamatten,

Stalden.
: Frl. D. Blatter, Reckingen.
: IVIme. üambiel, kickckes.
: IVlms. IVloulin, VollöLSL.
: Nme. Hélène bavre, Olrüne.
: Nme. dabiouck, IVIartiAn^.

Sektion Baselland:
: Frau Vögtli, Äugst.
: Frau Roth, Pratteln.
: Frau Braun, Allschwil.
: Frau Thomann, Arboldswil.
Sie uns herzlich willkommen!

Der Zentralvorstand.

krsnkenkâZSî.
Krankgemeldete Mitglieder:

Frau Emma Zimmermann, Au/St. Gallen
Frau Bischof, Kradolf
Frau Wyß, Dullikon
Frau Binkert, Baden
Frau Marie Koller, Gams
Frau Jos. Widmer, Mosnang
Frau Mina Uebelhart, Welschenrohr
Frau Alice Himmelberger, Herisau
Frau Meier-Bußlinger, Bublikon
Frau Zuber, Courrendlin
Schwester Anna Mäusli, Langenthal
Frau Klara Haudenschild, Niederbipp
Frau Gygax, Bleienbach
Frau Wirth-Seiler, Merishausen
Frau Lina Keßler, Siebnen
Frau Brunner, Uster
Frau Hugentobler, Zürich
Frau Wirth-Hausammann, Unterstammheim
IVlme. sulie Lurnauck, Urillv
Frau Berta Diener, Fischental
Frau Kocher, Täuffelen
Frau Hochreutener, Herisau
Frl. Kath. Stecker, Tarasp
Frau Güggi, Grenchen
Frau Gloor, Birr

Frau Häfeli, Unterentfelden
Frau Heim, Neuendorf
Frau Lang, Pfaffnau
Frau Elise Frauenfelder, Rüti (Zürich)
Frau Louise Böhler, Dußnang

Angemeldete Wöchnerinnen:
Frau Mina Studer, Oberbuchsiten
Frau Müller-Benkert, Häggenschwil
Frau Elise Domig, Raron

Neueiutritt:
Ktr. Ztr. 27tt Frl. Johanna Siegenthaler,

Neuenegg (Kanton Bern).
Seien Sie uns herzlich willkommen!

Die Krankeilkassckomiliissio» in Winterthun

Frau Ackeret, Präsidentin
Frau C. Herrmann, Kassierin

Frau Schwager, Aktuarin

Todesanzeige.
Am Oktober starb in Aollikofsn im Alter

von 70 Jahren,

Fräulein Karolins <pachs

Wir bewahren der lieben Entschlafenen ein

ehrendes Andenken.

Die Krankenkassekommission.

Krankenkasse-Notiz.
Es hat noch immer Mitglieder, die rsichl

begreifen wollen, daß am Ende jeden Monats
ein Erneuerungszeugnis eingesandt werden

muß.
Also nochmals möchte ich sagen: Wenn

rch kein Erneuerungszeugnis erhalte,
kann ich kein Krankengeld auszahlen-

Frau C. Herrmann, Kassierin-

Vereinsnacvricvlen.
Sektion Appenzell. Unsere Hauptversarnnn

lung, verbunden mit der Taschenrevision, war

gut besucht.
Herrn Dr. Eggenberger möchten wir unser"

besten Dank aussprechen für seine Mühe, die

er mit uns Hebammen hat. Ebenfalls vielen

Dank der tit. Sanitätskommission, die uns W

freundlicher Weise durch Herrn Dr. Kürsteiner
die Reisespesen vergütete.

Es wird bekannt gegeben, daß in Zukunp
alle Kolleginnen in ihrem Bezirksspital die

25prozentige Schwefelsäure samt sterilem Pch
der zur Desinfektion der Handschuhe, sowie dü

Augentropfen gratis abholen können.
Erfreulicherweise konnten wir zwei jungr

Kolleginnen in unsern Verein aufnehmen, aber

leider war auch ein Austritt zu verzeichnen-

5t>l!encle Gutter sorgen
rechtzeitig tür cten

suibsu ihrer Kräiße mil
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